
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/2/19 90/14/0242
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1991

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1988 §14 Abs4;

Rechtssatz

Ausf zur Unterscheidung zwischen pauschaler Wertberichtigung und Einzelwertberichtigung in pauschaler Form (hier:

für alle Tilgungsrückstände und Kontoüberziehungen am Bilanzstichtag; Einzelwertberichtigung verneint).
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